
Anforderungsprofil 
 
 

• an Auszubildende zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in 
• an ausgebildete Lebensmittelkontrolleure/innen 
 
 

Auszubildende 
Die Ausbildung dauert 2 Jahre, 
gliedert sich in einen tätigkeitsbezogenen theoretischen Unterricht von mindestens 6 Monaten 
und 
eine praktische Unterweisung bei den mit der Lebensmittelüberwachung betrauten Ämtern. 
 
Ausbildungsvoraussetzungen 
Personen mit nachfolgenden Qualifikationen 
 
1. Fortbildungsprüfung aufgrund des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung, 

das heißt erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 
 
 

als Meister/in 
 

mit einer Meisterprüfung gleichwertigen Qualifikation 
 

oder 
 

als Techniker/in mit staatlicher Abschlussprüfung in einem Beruf, der Kenntnisse und 
Fertigkeiten in einem Lebensmittelberuf vermittelte 

 
2. Bedienstete des Polizeivollzugsdienstes 
 
3. Bewerber aus dem mittleren und gehobenen Dienst der allgemeinen Verwaltung, die 

mindestens 3 Jahre in der amtlichen Lebensmittelüberwachung beschäftigt waren 
 
4. Hochschulabschluss in einem Studiengang mit Kenntnissen und Fähigkeiten auf dem 

Gebiet des Verkehrs mit Lebensmitteln 
 
können sich für die Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur/in bewerben. 
 
 
Lebensmittelkontrolleure/innen 
Bewerber müssen eine abgeschlossene 2-jährige Aus- oder Weiterbildung nach der 
Lebensmittelkontrolleur-Verordnung vom 17.8.2001 nachweisen. 
 
 
 
 
 
 



Aufgabenfeld für Bewerber 
• Überwachung der Einhaltung der Vorschriften im Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne des 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechtes und der zugehörigen Rechtsvorschriften 
• Betriebskontrollen auf allen Stufen der Herstellung und des Vertriebes 
• Überprüfung und Beurteilung betrieblicher Eigenkontrollsysteme 
• Erhebung von Plan- und Verdachtsproben 
• Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden 
• Fertigung von Verwaltungs-, Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren einschließlich der 

erforderlichen Ermittlungs- und Dokumentationstätigkeiten 
• Ermittlung und Überwachungen von Rückrufaktionen im Zusammenhang mit EU-

Schnellwarnungen 
• Dokumentation der Außentätigkeit durch Fertigung von Kontrollberichten 
• Aktualisierung und Führung der Lebensmitteldatei 
• Und andere: Unterschiedliche Aufgabenstellung je nach Bundesland 

 
Erwartungshaltung  an Bewerber  

• Hohe Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und 
Kooperationsfähigkeit in der Teamarbeit 

• Selbständiges Arbeiten und sicheres Auftreten 
• Bereitschaft zur Tätigkeit außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 

(z.B. am Wochenende, Spätdienst) 
• Bereitschaft, fachverwandte Aufgaben zu übernehmen  

(z.B. Fleisch- oder Geflügelfleischhygienerecht) 
• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
• Gute EDV-Kenntnisse in der Anwendung der gängigen MS-Office-Programme 
• Führerschein Klasse B 

 
Vergütung 

• In der Ausbildung     Entgeldgruppe TV-L West E5 
• Ausgebildeter Lebensmittelkontrolleur/in Entgeldgruppe TV-L West E9 

 
 
 

Ggf. ab 2010 Neueinstellungen! 
Sobald Plätze frei werden, wird dies auf 
unserer Homepage bekannt gegeben! 


